
 
Wahlbezirk St. Andreas Eitensheim 

Wahlbestimmungen 
 
1. Es werden 12 Mitglieder gewählt. Sie haben also 
insgesamt maximal 12 Stimmen. 
2. Zusätzlich oder anstelle der aufgeführten 
Kandidaten/Kandidatinnen können Sie noch weitere 
Personen nennen. Die von Ihnen zusätzlich 
genannten Personen müssen katholisch sein. Sie 
müssen am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, in der Pfarrgemeinde wohnen oder in ihr tätig 
sein. Die Personen müssen eindeutig zu 
identifizieren sein. 
3. Jeder Kandidat/jede Kandidatin, der/die gewählt 
werden soll, kann nur eine Stimme erhalten. Eine 
Mehrfachnennung ist nicht möglich. 
4. Ungültig sind Stimmzettel, die mit einem 
unzulässigen Zusatz versehen sind. 

    
Endner Christoph 
Software Ingenieur 

 27 Jahre 

Ernst Irmgard 
Rentnerin 
 69 Jahre 

Ernst Maria 
Rentnerin 
68 Jahre 

Glasel Anna 
Geschäftsführerin 

 22 Jahre 

    
Hammerer Thomas 
Polizeiangestellter 

 49 Jahre 

Klar Ingrid 
Haushaltshilfe 

57 Jahre 

Mödl Hans 
Maschinenschlosser 

 61 Jahre 

Müller Elisabeth 
 Mesnerin 
63 Jahre 

    

Obermeier Rosmarie 
Angestellte 
 49 Jahre 

Sangl Ingrid 
Verw. Angestellte, 

Heilpraktikerin 
60 Jahre 

Schweiger Michaela 
Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin 
41 Jahre 

Trini Maria 
 Bürokauffrau 

37 Jahre 

 


